
 

 

Verkürzung der Sperrzeit anlässlich der Kirmes 2025 
 in Großalmerode im Stadtteil Laudenbach 

 

mit Bezug auf § 2 i.V. mit § 3 der Verordnung über die Sperrzeit vom 10.12.2012 (GVBl. 2012, 
669) in der zurzeit gültigen Fassung, wird die Sperrzeit aus Anlass der Kirmes Laudenbach 
2025 in Großalmerode im Stadtteil Laudenbach, für folgende Zeiten jederzeit widerruflich 
festgesetzt:  
 

vom 01.08.2025 – 04.08.2025 auf 4.00 Uhr  
 

 

Großalmerode, den 07.07.2025 
 
Die Stadt Großalmerode 
Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde  
 
Gez. Thomsen 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 

Nr.: 2025.040 


